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Beschlüsse des EZB-Rats 
(ohne Zinsbeschlüsse)

Operationeller Bereich: Am 20. Juni 2008 
verabschiedete der EZBRat eine Leitlinie 
über die Verwaltung von Währungsreser
ven der Europäischen Zentralbank durch 
die nationalen Zentralbanken sowie über 
die Rechtsdokumentation bei Geschäften 
mit diesen Währungsreserven (Neufassung) 
(EZB/2008/5). Die Leitlinie wird am 19. Juli 
2008 im Amtsblatt der EU veröffentlicht 
und ist auf der Website der EZB abrufbar. 

Zahlungssysteme und Marktinfrastruk-
tur: Am 10. Juli 2008 genehmigte der EZB
Rat die Veröffentlichung der Ergebnisse 
des zweiten öffentlichen Konsultationsver
fahrens zum Entwurf der Nutzeranfor
derungen für CCBM2. Am 17. Juli 2008 
beschloss der EZBRat, das Projekt Target
2Securities einzuführen und die bis zur 
Vollendung des Projekts benötigten Mittel 
zur Verfügung zu stellen. Dies ist das Er
gebnis der Rückmeldungen auf die Einla
dung des EZBRats an alle europäischen 
Zentralverwahrer, an der Target2Securi
tiesInitiative mitzuwirken. Am 17. Juli 
2008 beschloss der EZBRat die Einführung 
des CCBM2Projekts, dessen Echtbetrieb 
früher – oder spätestens zeitgleich mit – 
TargetSecurities aufgenommen werden 
soll. Pressemitteilungen zu diesen letztge
nannten Themen wurden auf der EZB
Website veröffentlicht. 

Stellungnahme zu Rechtsvorschriften: 
Am 1. Juli 2008 verabschiedete der EZB
Rat auf Ersuchen des slowakischen Ar
beits, Sozial und Familienministeriums 
eine Stellungnahme zu der doppelten 
Preisauszeichnung und den Rundungs
regeln im Arbeits und Sozialversiche
rungssektor (CON/2008/27). Die Stellung
nahme ist ebenso auf der Website der EZB 
abrufbar. Wie die am 3. Juli 2008 auf Er
suchen des Rates der Europäischen Union 
verabschiedete Stellungnahme zur Einfüh

rung des Euro in der Slowakei und zum 
Umrechnungskurs der slowakischen Krone 
gegenüber dem Euro (CON/2008/28). Am 
9. Juli 2008 verabschiedete der EZBRat 
auf Ersuchen des bulgarischen Minister
präsidenten eine Stellungnahme zu den 
Änderungen des Statistikgesetzes (CON/ 
2008/29), die ebenfalls auf der Website der 
EZB veröffentlicht ist.
 
Corporate Governance: Im Einklang mit 
seiner bisherigen Praxis lud der EZBRat 
den Präsidenten der Národná banka 
 Slovenska ein, als Beobachter an den Sit
zungen des EZBRats teilzunehmen. Er be
schloss ferner, Experten der Národná banka 
Slovenska Beobachterstatus im Hinblick 
auf alle Ausschüsse des Eurosystems/ESZB 
sowie deren Untergremien zu gewähren, 
wenn diese in der Zusammensetzung des 
Eurosystems tagen. Dieser Beschluss trat 
nach der Entscheidung des EURats vom 
8. Juli 2008, die Ausnahmeregelung für die 
Slowakei aufzuheben, in Kraft.

Refinanzierung über 
drei Monate
Der EZBRat hat Ende Juli 2008 beschlos
sen, die beiden zusätzlichen längerfristigen 
Refinanzierungsgeschäfte (LRGs) mit drei
monatiger Laufzeit, die am 21. Mai 2008 
(50 Milliarden Euro) und am 11. Juni 2008 
(50 Milliarden Euro) zugeteilt wurden und 
am 14. August 2008 beziehungsweise 
11. September 2008 fällig wurden (wer
den), fortzuführen. 

Ziel ist es, die bisher im Hinblick auf die 
Normalisierung am EuroGeldmarkt er
zielten Fortschritte weiter zu festigen. Die 
Fortführung soll die regelmäßigen LRGs 
nicht berühren. Die beiden zusätzlichen 
LRGs werden in Form von Zinstendern mit 
einem im Voraus festgelegten Betrag von 
jeweils 50 Milliarden Euro durchgeführt. 
Das erste Geschäft wurde am 14. August 
2008 abgewickelt; die Laufzeit endet am 
Donnerstag, dem 13. November 2008. Das 
zweite Geschäft ist auf den 11. September 
2008 datiert und ist am Donnerstag, dem 
11. Dezember 2008, fällig. Die beiden zu
sätzlichen LRGs werden als Standardtender 
durchgeführt, bei dem Ankündigung und 
Zuteilung jeweils zwei Tage beziehungs
weise einen Tag vor Abwicklung des Ge
schäfts stattfinden. 




